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Beratungsfolge Termin Bemerkung 
Gemeindevorstand 10.11.2023 beschließend 
Haupt- und Finanzausschuss 05.12.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung 14.12.2023 beschließend 

 
 
Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgabe zur Kostenbeteiligung an der Hei-
zungssanierung kath. Kita Glashütten 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der außerplanmäßigen Ausgabe zur vertraglich geregelten Kostenbeteiligung an der Hei-
zungssanierung für die kath. Kita Glashütten (St. Christophorus) wird zugestimmt. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Die Gemeinde Glashütten wurde vom Kirchengemeindevorstand der kath. Kirchengemeinde 
Glashütten sowie vom zuständigen kath. Rentamt darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Hei-
zung in der kath. Kita Glashütten irreparabel defekt ist und zwingend erneuert werden muss, 
um den Kitabetrieb aufrecht erhalten zu können. Ein Kostenvoranschlag zum Einbau einer 
neuen Pelletheizung liegt der Kita-Leitung bereits vor. Dieser beläuft sich auf rund 54.000 € 
und soll noch in 2023 umgesetzt werden. 
 
Gemäß § 4 des Rahmenvertrages zwischen der Gemeinde Glashütten und der Kirchenge-
meinde Heilig Geist Glashütten aus Juni 2000 ist die Gemeinde Glashütten dazu verpflichtet, 
bei Maßnahmen der Bauunterhaltung, die einen Betrag von 5.000 DM (rund 2.550 €) über-
steigen, 50 % der Kosten mitzufinanzieren. 
 
Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung zur Kostenübernahme und um den Kita-Betrieb auf-
recht zu erhalten, wurde die Kostenübernahme bereits gegenüber dem Bischöflichen Ordina-
riat erklärt. Der Beschluss zur Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgabe zur Kostenbe-
teiligung muss formal gefasst werden 
 
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 50 % der Kosten für die Heizungserneuerung 
(nach derzeitigem Kostenvoranschlag rund 27.000 €) in der kath. Kita Glashütten (St. Chri-
stophorus/Heilig Geist) ist somit zuzustimmen. 
 
Die Deckung der erforderlichen Mittel erfolgt voraussichtlich im Rahmen des Gesamthaus-
haltes u.a. durch höhere Steuereinnahmen. 
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Thomas Ciesielski 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 

(1) Schreiben an das Bischöfliche Ordinariat 
(2) Ergänzungsschreiben zur Kostenübernahmebestätigung vom 08.11.2023 

 




